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beSS3ef±e^enbenbaglegtereablofen? Sas ©taatSmonopol
ift bie legte unb einzige tonfequeng biefer ©ntmidelung.

©in allgemeines ©taatSmonopol für bie gefamie gemerb*

lige ltnb inbuftrieHe Srobuftion mürbe nun freiließ jebe be*

ruflige Drganifation unmöglich magen unb unfere borliegenbe

grage am einfagften unb rabifalften löfeu. Allein eS mag
itocf) mandes Satjrgeïjnt betfliefeen, bis biefeS 3beal ber

©ogialbemofratie fief) bei uns erfüllt. SiS babin aber mirb
eS bie ernfte Aufgabe bernünftig benïenber ©ogialpolitifer
fein unb bleiben, bafür p forgen, bafe unfere roirtfgaftlige
©ntmidelung nigt auf gemaltfame SBeife, fonbern ©gritt
für ©gritt auf f rieb liege m SBege fid) botlgiege.

3ur ßöfnng ber fogialen grage gebärt aueb bie Reform
unfereS ©eroerbemefenS, ber ©diuß be§ SleingemerbeS bor
ber alles berfglingenben Stagt beS ©rofefapitalS.

Sie gefefelige Regelung beS ©etoerbemefenS unb insbe*

fonbere ber gemerblidjen Drganifation ift abfoluteS ©rforberniS,
toeun nitfit ber kleine unb ©gmage gang erbrüdt, ber

©rofse unb Stägtige Allbegerrfger ber ^robuftion nnb Son*
fumation merben foU. ©in Sergleid) gmifgen Strbeit unb

Kapital fann auf friebligem SBege nur gergefteHt merben

bureg allgemeine Drganifation beS ©emerbeS unb ber 3n*
buftrie, aber niegt im ©inn unb ©eift ber alten 3unftber*
faffungen, nod) im ©inne einer bureaulratifigen poligeiligen
Seglementiererei, fonbern entfpredjenb unfern genügen bemo*

fratifgen ©iaatSeinrid)tungen burig bie Siegrgeit ber SerufS*
genoffen felbft, unter ftaatliger tontrolle. Sie SerufSge*

noffer.ftgaften bürfen niegt in tartelie ausarten; ber ©taat
mufi bie gefcgligett Stittel in ®änben gaben, ignen §alt gu

gebieten, too eS baS allgemeine Sntereffe uttb S3ogl erforbert.
Sie SerufSgenoffenfgaften finb bie fünfte ber 3"

fünft. SBenn niegt nur bie Arbeitgeber, fonbern and) bie

Arbeiter unter ftaallicger Dbergogeit fug organifieren bürfen,
fo ift bamit feineSmegS, mie öiele fürgten, ber fogialiftijd^e;
3utunftSftaat eingeführt. Sielmegr merben mir mit èMr
folgen Drganifation ben fogialen grieben gmifgen Arbeit-

gebern unb Arbeitern figern. Sie aufreibenben Sümpfe

gmifgen beiben gören auf. Siegt bie ärgfteit £ifeföpfe ftegen

bei SerfögnungSberfugen gegenfeitig an ber ©pige ber ißartei,
fonbern rugig überlegenbe Sertreter berfgiebenartiger 3nte=

reffen, bie roiffen, bafe fie mit einanber auSfommen müffen.
Aber aug bie gemeinfamen Sntereffen merben beffer gemagrt.

Sie Sefämpfung unreeller Sïoufurreng, bie [Regelung ber

Arbeiiepreife mirb fünfüg nigt allein ©age ber Arbeitgeber,
fonbern aug ber Arbeiter fein, bie einfegen merben, bafe eS

tgnen beffer gegt, menn aug bie Arbeitgeber igren Serbienft
finben.

Sigt bie griffe ere Siagt, fonbern baS beffere
Segt mirb bürg bie gefeglig anerfannten SerufSgenoffen*

fgaften fünftig bei allen Sifferengen ben AuSfglag geben.

Sie grage ber ©infügrung folger mit regtligen Sefug*

niffeu auegerüfteten SerufSgenoffenfdiafien mirö in nägfter
3eit bie ©emüter lebgaft befdiäftigen. Sîoge fie eine

Söfung finben, bie meniger Siidfigt nimmt auf gemiffe über*

lieferte Anfgaunngen ober utopifge gbeen, als auf baS

fünftige ©ebeigen unfereS ©emerbe* unb ArbeiterftanbeS unb

bamit ber Solfsmogtfagrt.
Senn baS allgemeine 2ßogl fei oberfteS ©efeg

SUcitffrijicilien ÜWr. 136
an bie

§rlttioncn îtes §djutetpnftljtit (6rwrrkumuts
betreffertb bie

Jörkrnug bei' ilcrnfölfljre Itrim Ittfipcr.

SBerte SereinSgenoff en!
Sont g. fgmeijer. gnbuftriebepartement ift uns ber egren*

öoHe Auftrag gemorben, mittelft einer Ilmfrage bei ben ©ef*

tionen ein ©utagten abgugeben über bie grage ber görberung

ber Serufslegre beim Steifter, b. g. eS foil bie grage beS

nägern geprüft merben, ob ber Sunb (gemäfe bem SunbeS*
befglufe bon 1884 betr. bie görberung, ber getnerbligen unb
inbuftriellen SerufSbilbung) neben ben bis fegt fgon fub*
bentionierten Segrroerfftätten, gemerbligen gagfgulen n. bgl.
nigt aug bie moglgeregelte Serufslegre in einer Sleifier*
merfftäite förbern, begm. bireft unterftügen fönnte.

Segtere Art görberung ber SegrlingSbilbung mirb befanrü*
lig feit einigen gagren im ©rofegergogtum Saben (bergl.
bie „©agungen für SegrlingSmerfftätten" in ber Seilage)
angemenbet unb eS gat£r. SfufumSbireftor SSilb in ©t. ©allen
barüber bem fgmeiger. Snbnftriebepartement Serigt erftattet.

©emife merben aug ©ie, merte SereinSgenoffen, eS freubig
begrüfeen, bafe bie g. SunbeSbegörben biefer migtigen grage
igre Aufmerlfamfeit fgenfen. Um fo megr erroarten mir bon
unfern ©eftionen, bafe fie biefe banfbare Aufgabe mit aller
©emiffengaftigfeit nnb Sefliffengeit an bie §anb negmen
merben, bamit in bem bon uns gu erfiattenben Serigt bie
tgatfägligen Sergältniffe nnb bie Anfigten unb SBünfge
ber berfgiebenen ©emerbe mögligft getreu unb bollftänbig
gum AuSbrud gelangen.

Hm 3gnen biefe Aufgabe einigermafeen su erleigtern,
gaben mir in einer Seilage nur bie oerfgiebenen ©efigtS-
punfte borgufügren berfugt, nag melgen unferer Anfigt nag
bie borgelegte grage geprüft unb beurteilt merben foltte. Sie*
felbe grünblig §u erörtern unb bamit Sgrer Seantroortnng
borgugreifen, ift borläufig nigt unfere ©age. SBir gebenfen
bielntegr, erft geftügt auf bie eingegolten Antroorten bem

fgmeiser. gnbuftriebepartement baS gemiinfgte ©utagten ju
erftatten.

Sie in ber Seilage abgebrudten „©afeungen" bon Saben
merben 3gnen ein ungefägreS Silb bieten, mie bie SerufS*
legre beim SJteifter bont ©taate gefßrbert merben fönnte.
©elbftberftänblig ift nigt jebe Seftimmung biefer „©agungen"
aug für unfere fgmeijer. Sergältniffe gutreffenb unb anroenb*
bar. ©S fann fig alfo nigt barum ganbeln, biefe „©agungen"
artifelmeife burg^nberaten. Stögen ©ie baS ©anje inS Auge
faffen unb uns funbgeben, ob unb in mie fern eine folge
3nftitution aug für unfer Sanb als ein geeignetes Stittel
jur Seform ber gemerbligen SerufSbtlDung anempfoglen
merben forme.

Sie aufgeftellten gragebogen finb pr Seantroortung bürg
SerufSbereine, SerufSgruppen ober ein einzelnes fagfunbigeS
Stitglieb beftimmt, alfo für bie Segutagtung bom ©tanb*
punfte eines einjelnen ©emerbegmeigeS aus. Sen ©emerbe*

unblgtnbroerferbereinen, rnelge Stitglieber berfgiebener SerufS*
arten umfaffen, mögten mir anempfeglen, ein mit bem

SegrlingS* ober SilbungSmefeu moglbertrauteS Stitglieb mit
bem einleitenben Referate über bie borliegenbe grage p be*

auftragen, in gemeinfamer ©igung bie allgemeinen ©efigtS*
punfte in freier Sisfuffion ju erörtern unb fobann bie grage*
bogen unter bie Sîitalieber 3n oerteilen, mit ber Serpfligtung,
igre perfönligen Anfigten nag ben ©rfagrnngen unb Sebürf*
niffeu im eigenen Serufe ben einzelnen gragen beigufügen
unb fo ausgefüllt ben gragebogen bem ©eftionsborftanb ober
bireft unfemt Sereinsfefretariat in 3'Jrig regtgeitig gu über*
mittein.

Smmergin finb uns aug allgemein gegoltene ©utagten
mit ober ogne Seriidfigtigung beS gragebogenS miHfommen.

©Düte irgenb einem Sereine ein geeigneter Referent nigt
Sur Serfügung ftegen, fo finb mir gerne bereit, folge bor*

pfglagen ober mit gmedfbienligetn Staterial auSpgelfen.
Söeitere ©pemplare ber Srofgüre ober ber gragebogen

fönnen bon unferm ©efreiariat in erforberliger 3<tg! «ag=
öegogen merben.

Sie gragebogen erbitten mir uns, beittlig unb in furgen
beftimmten ©ägen ausgefüllt, mit Saturn, llnterfgrift unb

SerufSangabe berfegen, gurüd an baS ©efretariat unfereS
SereinS in 3ürig bis fpäteftenS ©nbe Segember b. 3.

SaS ©rgebniS biefer Umfrage mirb mit mögtigfter Se*
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des Bestehenden das letztere ablösen? Das Staat s Monopol
ist die letzte und einzige Konsequenz dieser Entwickelung.

Ein allgemeines StaatSmonopol für die gesamte gewerb-
liche und industrielle Produktion würde nun freilich jede be-

rufliche Organisation unmöglich machen und unsere vorliegende

Frage am einfachsten und radikalsten lösen. Allein es mag
noch manches Jahrzehnt verfließen, bis dieses Ideal der

Sozialdemokratie sich bei uns erfüllt. Bis dahin aber wird
es die ernste Aufgabe vernünftig denkender Sozialpolitiker
sein und bleiben, dafür zu sorgen, daß unsere wirtschaftliche
Entwickelung nicht auf gewaltsame Weise, sondern Schritt
für Schritt auf friedlichem Wege sich vollziehe.

Zur Lösung der sozialen Frage gehört auch die Reform
unseres Gewerbewesens, der Schutz des Kleingewerbes vor
der alles verschlingenden Macht des Großkapitals.

Die gesetzliche Regelung des Gewerbewesens und insbe-
sondere der gewerblichen Organisation ist absolutes Erfordernis,
wenn nicht der Kleine und Schwache ganz erdrückt, der

Große und Mächtige Allbeherrscher der Produktion und Kon-
sumation werden soll. Ein Vergleich zwischen Arbeit und

Kapital kann auf friedlichem Wege nur hergestellt werden

durch allgemeine Organisation des Gewerbes und der In-
dustrie, aber nicht im Sinn und Geist der alten Zunftver-
fassungen, noch im Sinne einer bureaukratischen polizeilichen
Reglementiererei, sondern entsprechend unsern heutigen demo-

kratischen Siaatseinrichtungen durch die Mehrheit der Berufs-
genossen selbst, unter staatlicher Kontrolle. Die Berufsge-
nossenschaften dürfen nicht in Kartelle ausarten; der Staat
muß die gesetzlichen Mittel in Händen haben, ihnen Halt zu

gebieten, wo es das allgemeine Interesse und Wohl erfordert.
Die Berufsgenossenschaften sind die Zünfte der Zu-

kunst. Wenn nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch die

Arbeiter unter staatlicher Oberhoheit sich organisieren dürfen,
so ist damit keineswegs, wie viele fürchten, der sozialistisches

Zukunftsstaat eingeführt. Vielmehr werden wir mit àer"
solchen Organisation den sozialen Frieden zwischen Arbeit-

gebern und Arbeitern sichern. Die aufreibenden Kämpfe
zwischen beiden hören auf. Nicht die ärgsten Hitzköpfe stehen

bei Versöhnungsversuchen gegenseitig an der Spitze der Partei,
sondern ruhig überlegende Vertreter verschiedenartiger Inte-
resseu, die wissen, daß sie mit einander auskommen müssen.

Aber auch die gemeinsamen Interessen werden besser gewahrt.
Die Bekämpfung unreeller Konkurrenz, die Regelung der

Arbeitspreise wird künftig nicht allein Sache der Arbeitgeber,
sondern auch der Arbeiter sein, die einsehen werden, daß es

ihnen besser geht, wenn auch die Arbeitgeber ihren Verdienst

finden.
Nicht die größere Macht, sondern das bessere

Recht wird durch die gesetzlich anerkannten Berufsgenossen-

schaften künftig bei allen Differenzen den Ausschlag geben.

Die Frage der Einführung solcher mit rechtlichen Befug-
nisseu ausgerüsteten Berufsgenossenschaften wird in nächster

Zeit die Gemüter lebhaft beschäftigen. Möge sie eine

Lösung finden, die weniger Rücksicht nimmt auf gewisse über-

lieferte Anschauungen oder utopische Ideen, als auf das

künstige Gedeihen unseres Gewerbe- und Arbeiterstandes und

damit der Volkswohlfahrt.
Denn das allgemeine Wohl sei oberstes Gesetz!

Kreisschreiben Nr.
an die

Sektionen des Schweizerischen Gewerkevereins
betreffend die

Förderung der Lernfslrhrt keim Meister.

Werte Vereinsgenossen!
Vom h. schweizer. Jndustriedepartement ist uns der ehren-

volle Auftrag geworden, mittelst einer Umfrage bei den Sek-

tionen ein Gutachten abzugeben über die Frage der Förderung

der Berufslehre beim Meister, d. h. es soll die Frage des
nähern geprüft werden, ob der Bund (gemäß dem Bundes-
beschluß von 1884 betr. die Förderung, der gewerblichen und
industriellen Berufsbildung) neben den bis jetzt schon sub-
ventionierten Lehrwerkstätten, gewerblichen Fachschulen u. dgl.
nicht auch die wohlgeregelre Berufslehre in einer Meister-
werkstätte fördern, bezw. direkt unterstützen könnte.

Letztere Art Förderung der Lehrlingsbildung wird bekannt-
lich seit einigen Jahren im Großherzogtum Baden (vergl.
die „Satzungen für- Lehrlingswerkstätten" in der Beilage)
angewendet und es hat Hr. Musumsdirektor Wild in St. Gallen
darüber dem schweizer. Jndustriedepartement Bericht erstattet.

Gewiß werden auch Sie, werte Vereinsgenossen, es freudig
begrüßen, daß die h. Bundesbehörden dieser wichtigen Frage
ihre Aufmerksamkeit schenken. Um so mehr erwarten wir von
unsern Sektionen, daß sie diese dankbare Aufgabe mit aller
Gewissenhaftigkeit und Beflissenheit an die Hand nehmen
werden, damit in dem von uns zu erstattenden Bericht die
thatsächlichen Verhältnisse und die Ansichten und Wünsche
der verschiedenen Gewerbe möglichst getreu und vollständig
zum Ausdruck gelangen.

Um Ihnen diese Aufgabe einigermaßen zu erleichtern,
haben wir in einer Beilage nur die verschiedenen Gesichts-
punkte vorzuführen versucht, nach welchen unserer Ansicht nach
die vorgelegte Frage geprüft und beurteilt werden sollte. Die-
selbe gründlich zu erörtern und damit Ihrer Beantwortung
vorzugreifen, ist vorläufig nicht unsere Sache. Wir gedenken
vielmehr, erst gestützt auf die eingeholten Antworten dem
schweizer. Jndustriedepartement das gewünschte Gutachten zu
erstatten.

Die in der Beilage abgedruckten „Satzungen" von Baden
werden Ihnen ein ungefähres Bild bieten, wie die Berufs-
lehre beim Meister vom Staate gefördert werden könnte.
Selbstverständlich ist nicht jede Bestimmung dieser „Satzungen"
auch für unsere schweizer. Verhältnisse zutreffend und anwend-
bar. Es kann sich also nicht darum handeln, diese „Satzungen"
artikelweise durchzuberaten. Mögen Sie das Ganze ins Auge
fassen und uns kundgeben, ob und in wie fern eine solche

Institution auch für unser Land als ein geeignetes Mittel
zur Reform der gewerblichen Berufsbildung anempfohlen
werden könne.

Die aufgestellten Fragebogen sind zur Beantwortung durch

Berufsvereine, Berufsgruppen oder ein einzelnes sachkundiges

Mitglied bestimmt, also für die Begutachtung vom Stand-
punkte eines einzelnen Gewerbezweiges aus. Den Gewerbe-
und Hrndwerkervereinen, welche Mitglieder verschiedener Berufs-
arten umfassen, möchten wir anempfehlen, ein mit dem

Lehrlings- oder Bildungswesen wohlvertrautes Mitglied mit
dem einleitenden Referate über die vorliegende Frage zu be-

auftragen, in gemeinsamer Sitzung die allgemeinen Gesichts-
Punkte in freier Diskussion zu erörtern und sodann die Frage-
bogen unter die Mitglieder zu verteilen, mit der Verpflichtung,
ihre persönlichen Ansichten nach den Erfahrungen und Bedürf-
nissen im eigenen Berufe den einzelnen Fragen beizufügen
und so ausgefüllt den Fragebogen dem Sektionsvorstand oder
direkt unseim Vereinssekrelariat in Zürich rechtzeitig zu über-
Mitteln.

Immerhin sind uns auch allgemein gehaltene Gutachten
mit oder ohne Berücksichtigung des Fragebogens willkommen.

Sollte irgend einem Vereine ein geeigneter Referent nicht

zur Verfügung stehen, so sind wir gerne bereit, solche vor-
zuschlagen oder mit zweckdienlichem Material auszuhelfen.

Weitere Exemplare der Broschüre oder der Fragebogen
können von unserm Sekretariat in erforderlicher Zahl nach-

bezogen werden.
Die Fragebogen erbitten wir uns, deutlich und in kurzen

bestimmten Sätzen ausgefüllt, mit Darum, Unterschrift und

Berufsangabe versehen, zurück an das Sekretariat unseres
Vereins in Zürich bis spätestens Ende Dezember d. I.

Das Ergebnis dieser Umfrage wird mit möglichster Be-
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förberung in einem ausführlichen Bericht famt ©machten beS

©eniralborftanbeS erfcheinen unb {amtlichen Veridjterftattern
gufommen. Plöge jenes Refultat ber hoher. SSicßtigfeit ber

©ache entsprechen unb unfer Veftreben oon gutem ©rfolg be=

gleitet fein 2)agu fann jebeS Plitglieb baS ©einige beitragen

Plit frennbeibgenöffifchem ©ruß

für ben (ürntralnorliattb,
®er Prafibent:

®er ©efretär:
23krncr Strché.

SDie 11 fragen lauten:
1. ©ntfpridjt in 3hrem töerufe bie SeiftungSfäßigfeit ber

auS ber Sehre tretenben Hanbwerfer bnrchfchnitttich ben«

jenigen Anforberungen, tnelche man an einen jungen
Arbeiter ftellen fann?

2. 3n meldjer Vegießung treten bie meiften Piängel gu £age
(Hanbgefchidlicßfeit, VerufSfcnntniffe, allgemeine ©cßut«

bitbung, einfeitige gadjbitbung :c.)?
3. 2öirb in 3ßrem Verufe eine genügenbe 3<iht einheimischer

ArbeitSfräfte herangebitbet ©oentueü, toelche ©rünbe
beftimmen eingelne Pleifter, feine Sehrlinge eingufteHen
SSeSßalb werben oft auSlänbifcße Arbeiter beborgugt?

4. PBelcßeS Sehrgelb roirb in 3ßrem Verufe bei üblicher
Sehrgeitbaner bon 3aßren burcfsfc^nittlid^ oerlangt
Plit «oft unb Päoßnung? 3d. Cßne «oft unb

Pßoßnung? fÇr. fÇal!2 ber Sehrling «oft nnb
äPoßnung nicht bom Sehrmeifter erhält, mirb er ent«

fcßäbigt unb ebentueH wie? Per £ag: 3r ©tS.

Per SSocße : 3fr. ©tS. Per Plonai : gr
©t§.

5. Söieteu burcßfcßnittlich bie Arbeitsteilungen beS SehrlingS
unb baS bertragSmäßige Sehrgelb eine genügenbe Per«

gütung für bie ©egenleiftungen begtu. Auslagen beS Sehr«

meifterS (Sohn ober Verpflegung, ptaßmiete, oerborbeneS

Material, berfehlte Arbeit u. f. to.) — bei richtig burdj«
geführter Seßrgeit?

6. SBelcße gorm ber SehrlingSbilbung (Sehrmerfftätte ober

gachfcßulen, ober VerufSleßre beim Pleiffer) erachten
©ie gur fachlichen unb allgemeinen AuSbilbung in 3hrem
23erufe als bie gtoecftrtäfeigfte

7. galten ©ie bie im @.«H- Vaben berfuchte ftaatlicße 3ör=
berung ber VerufSleßre in fogen. SehrlingSmerfftätten
empfeßlenS« unb nachahmenswert auch für fcßweigerifche
Verßältniffe

8. ©lauben ©ie, baß fich in Sßrem ©ewerbe eine genügenbe

3aßl tüchtiger Pleifter berpfltchten ließe, bei entfprecßenben
©egenleiftitngen Sehrlinge in allen borfommenben VerufS«
arbeiten nach richtiger Stufenfolge gu unterrichten?

9. äßürben ©ie für Unterftüßung ber VerufSleßre beim
Pleifter baS ©hftem ber Prämierung ober ber AuSgaßlung
eines erhöhten SehrgelbeS, begw. eines ftaatlicßen 3"'
fdsuffeS oorgiehen

10. SBie benfen ©ie fich ebentueü bie «ontrodierung ber bom
Sehrmeifter übernommenen Verpflichtungen? ©rächten
©ie jährlich wieberholte Prüfungen ber Sehrlinge für
nötig gur «onftatierung ber ^Befähigung ihres Sehr«
meifterS? Dber genügt einmalige Prüfung am ©chluß
ber Sehrgeit? 2Bäre regelmäßiger Vefucß jeber SehrlingS«
werfftätte angegeigt? ©oentuell burch wen (VerufS«
genoffen, Abgeorbnete ber Veßörben, SeßrlingSpatronate)?

11. Allfällige weitere Anfidjten, Pßünicße, SSorfctjläge, Plit«
teilungen.

©eridjt tther neue fêrfmbungcit ber Holjiitbuftrie.
(Veriißt beS beutfdjett internationalen PatentburcauS oon Jeimann
u. die in Oppeln. AuSfünfte unb 9îat in Patentfacben erhalten

bie Abonnenten biefeS VlatteS gratis.)
Rath einem Perfahren gur Pa^ahmnitg harter Hölgcr

beS Herrn 3oh" ©hannon in pittsbourgh, penfhlbanien,

werben guerft bie Plafern hattet Holger nacßahmenbe Ver«
tiefungen in bie Dberfiâdje weichen Holges eingebrüeft nnb fo=
bann biefe Vertiefungen mit einer in legreren fich feftfeßenben
unb erhärtenben mineralifchen fyüttmaffe ausgefüllt. §ierburd)
foil bie fo behanbelte fläche beS Weichen Holges baS Ansehen,
bie ®icßtigfeit unb bie Politurfähigfeit beS harten Holges er«

langen. 3"r Ausführung beS Verfahrens wirb eine Pleffer«
walge benußt, beren ©djneibfanten mittetft ReßoerfaßrenS
herborgerufene Sücfen aufweifen, währenb bie fteßen geblie«
benen scharfen «anten bie Vertiefungen gur Racßahmung ber

Piafern harter Holger in weicher Holgoberfläcße ergeugen.

Um geprägte Pcrjicrungcn auf einfachen ober ju«
fantutengefchten Sanghotjptattcn herguftellen, giebt Herr
©ruft Auguft Pkibemann in Siebenburg folgenbeS Verfahren
an. Sie Sangfjolgplatten werben mit einer foeßenben Seim«

löfung burebtränft, getroefnet, auf ber Strbeitsfläche geglättet,
burch SDampfftrahl oberflächlich erweicht unb bann geprägt.
Stuf bie Püdfeite ber Sanghölger wirb eine fèirnholgplatte
gefleht.

2a§ «orïfjolj wirb befamttlid) hauptfächlich mittelft
§anbarbeit unb in ber föauSinbuftrie gu «orten gerfchnitten,
wobei aber nur Ys beS Rohmaterials nußbare 2Bare liefert,
Währenb Ys Slöfälle bilben. S)iefe Stbfäüe follen nach einem
Verfahren beS £rn. «arl ©buarb Pieper in Vremen Ver«
wenbung ßnben. Sie SIbfälle werben in ©tücfe bott 2—4
PiiHimeter ©röße germahlen, thunlidjft bom Rinbenftaub be=

freit unb mit puloerifieriem Sactarineptraft ober Safein ge=

mifd;t. ©S fönnen nach bem Verfahren platten beliebigfier
$orm unb ©röße hergeftedt werben, bie für bie berfdjiebenfien
technischen 3wede Verwenbur.g ßnben fönnen.

©in Verfahren gur Herstellung bon Snrthhre^nngett
in Holgpdjeu ift Herrn «arl 2BittfowSfp in Verlin pa=
tentiert woröen. Piit ©chneibfanten auSgerüftete ©tempel
brüden baS Piaterial an ben gu lodjenben ©teilen berart
heraus, baß eS nur noch lofe an ber Hinterfeite anhaftet,
worauf biefeS lofe anfsaftenbe Piaterial abgeschliffen unb
fomit bie Surdjrethung freigelegt wirb. 3wecfS Hcrftellung
gleichseitig gepreßter unb burchbrocßener Piufter werben bie

©tempel auf ber Preßform befeftigt, währenb in ber ©egen«
form entfpredjenbe Vertiefungen borhanben finb, fo baß baS

preffen unb HerauSbrücfen beS PlaterialS an ben Surch«
breeßungen gleichseitig erfolgen fann.

Hrn. ©uftao Pring in ©rfurt ift ein «ehluteffer guitt
2lbplattcn bon Sp'ifüIIungcn patentiert worben. 2)ie
©^neibfante ift aus gwei borfpringenben unb abgebogenen,
winflig gu einanber ftoßenben ©eiten gebilbet. ®ie ©chneib«
fanteu finb burch ein unter baS Pieffer gefeßteS, mit bem

«ehlmeffer berbunbeneS ©egenmeffer berfteift.

SBaffcrwerfanlage iut Rh«" 6« Saufenburg. ®ies
Projeft würbe leßten ©onntag im ©emeinbefaal Saufenburg
bor einer großen Verfammlung befproeßen. §r. 3ngenieur
Sllep. Srautmeiler hielt barüber einen Vortrag. 3« flar
berftänblicfjer unb audß für ben Saien leicßt faßlicher Sßeife
fcflilberte er ben beabfichtigten Vau biefeS SKaffermerfS unb
beranfcßaulicßte feine Ausführungen burch 3eiähnuugeu an
ber £afel. 2)er projeftierte «anal, beginnenb oberhalb beS

Rheinfalles, würbe gang in Reifen gefprengt, in geraber
Richtung bom Hotel ©oolbab aus, unter ber ©tabt bureß«

geführt, hinter bem ©aftljauS gum „wilben Plann" aus«
münben, wohin bie SCurbinenanlage gu ftehen fäme. Die
Unternehmung fieht in ber projeftierten Anlage einen Ruß«
effeft bon runb 10,000 Pferbefräften borauS. ®er Rebner
betonte bie Rotwenbigfeit ber ©rftetlung eines ©tauweßreS
guer über ben Rhein, weil gur 3eit ber niebern SBafferftänbe
fonft bem «anal baS benötigte Sßaffer entgegen würbe. Vei
mittlerem SPafferftanbe würbe bem Rhein ca. V4 bis Ys tier

Nr. 32 ZlluSrtrte lch»ei;rrischr Aa»d»erlrer-Zeituag (Orzan für die offiziellen Publikationen des Schweiz. GewerbevereinZ) 429

förderung in einem ausführlichen Bericht samt Gutachten des

Centralvorstandes erscheinen und sämtlichen Berichterstattern
zukommen. Möge jenes Resultat der hohen Wichtigkeit der

Sache entsprechen und unser Bestreben von gutem Erfolg be-

gleitet sein! Dazu kann jedes Mitglied das Seinige beitragen!

Mit freundeidgenössischem Gruß

Für den Centralvorstand,
Der Präsident:

Dr. I. Ttöszel.
Der Sekretär:

Werner Krebs.
Die 11 Fragen lauten:

1. Entspricht in Ihrem Berufe die Leistungsfähigkeit der

aus der Lehre tretenden Handwerker durchschnittlich den-

jenigen Anforderungen, welche man an einen jungen
Arbeiter stellen kann?

2. In welcher Beziehung treten die meisten Mängel zu Tage
(Handgeschicklichkeit, Berusskcnntnisse, allgemeine Schul-
bildung, einseitige Fachbildung :c.)?

3. Wird in Ihrem Berufe eine genügende Zahl einheimischer
Arbeitskräfte herangebildet? Eventuell, welche Gründe
bestimmen einzelne Meister, keine Lehrlinge einzustellen?
Weshalb werden oft ausländische Arbeiter bevorzugt?

4. Welches Lehrgeld wird in Ihrem Berufe bei üblicher
Lehrzeitdauer von Jahren durchschnittlich verlangt?
Mit Kost und Wohnung? Fr. Ohne Kost und

Wohnung? Fr. Falls der Lehrling Kost und

Wohnung nicht vom Lehrmeister erhält, wird er ent-
schädigt und eventuell wie? Per Tag: Fr Cts.
Per Woche: Fr. Cts. Per Monat: Fr

Cts.
5. Bieten durchschnittlich die Arbeitsleistungen des Lehrlings

und das vertragsmäßige Lehrgeld eine genügende Ver-
gütung für die Gegenleistungen bezw. Auslagen des Lehr-
meisters (Lohn oder Verpflegung, Platzmiete, verdorbenes

Material, verfehlte Arbeit u. s. w.) — bei richtig durch-
geführter Lehrzeit?

6. Welche Form der Lehrlingsbildung (Lehrwerkstätte oder

Fachschulen, oder Berufslehre beim Meister) erachten
Sie zur fachlichen und allgemeinen Ausbildung in Ihrem
Berufe als die zweckmäßigste?

7. Halten Sie die im G.-H. Baden versuchte staatliche För-
derung der Berufslehre in sogen. Lehrlingswerkstätten
empfehlens- und nachahmenswert auch für schweizerische

Verhältnisse?
8. Glauben Sie, daß sich in Ihrem Gewerbe eine genügende

Zahl tüchtiger Meister verpflichten ließe, bei entsprechenden
Gegenleistungen Lehrlinge in allen vorkommenden Berufs-
arbeiten nach richtiger Stufenfolge zu unterrichten?

9. Würden Sie für Unterstützung der Bernfslehre beim
Meister das System der Prämierung oder der Auszahlung
eines erhöhten Lehrgeldes, bezw. eines staatlichen Zu-
schusses vorziehen?

19. Wie denken Sie sich eventuell die Kontrollierung der vom
Lehrmeister übernommenen Verpflichtungen? Erachten
Sie jährlich wiederholte Prüfungen der Lehrlinge für
nötig zur Konstatierung der Befähigung ihres Lehr-
meisters? Oder genügt einmalige Prüfung am Schluß
der Lehrzeit? Wäre regelmäßiger Besuch jeder Lehrlings-
werkstätte angezeigt? Eventuell durch wen (Berufs-
genossen, Abgeordnete der Behörden, Lehrlingspatronate)?

11. Allfällige weitere Ansichten, Wünsche, Vorschläge, Mit-
teilungen.

Bericht über neue Erfindungen der Holzindustrie.
(Bericht des deutschen internationalen Patentburcaus von Heimann
u. Cie in Oppeln. Auskünfte und Rat in Patenlsachen erhalten

die Abonnenten dieses Blattes gratis.)
Nach einem Verfahren zur Nachahmung harter Hölzer

des Herrn John Shannon in Pittsbourgh, Pensylvanien,

werden zuerst die Masern harter Hölzer nachahmende Ver-
liefungen in die Oberfläche weichen Holzes eingedrückt und so-
dann diese Vertiefungen mit einer in letzleren sich festsetzenden

und erhärtenden mineralischen Füllmasse ausgefüllt. Hierdurch
soll die so behandelte Fläche des weichen Holzes das Ansehen,
die Dichtigkeit und die Politurfähigkeit des harten Holzes er-
langen. Zur Ausführung des Verfahrens wird eine Messer-
walze benutzt, deren Schneidkanten mittelst Netzverfahrens
hervorgerufene Lücken aufweisen, während die stehen geblie-
denen scharfen Kanten die Vertiefungen zur Nachahmung der

Masern harter Hölzer in weicher Holzoberfläche erzeugen.

Um geprägte Verzierungen auf einfachen oder zu-
sammengesehten Langholzplatten herzustellen, giebt Herr
Ernst August Weidemann in Liebenburg folgendes Verfahren
an. Die Langholzplatten werden mit einer kochenden Leim-
lösung durchtränkt, getrocknet, auf der Arbeitsfläche geglättet,
durch Dampfstrahl oberflächlich erweicht und dann geprägt.
Auf die Rückseite der Langhölzer wird eine Hirnholzplatte
geklebt.

Das Korkholz wird bekanntlich hauptsächlich mittelst
Handarbest und in der Hausindustrie zu Korken zerschnitten,
wobei aber nur Vz des Rohmaterials nutzbare Ware liefert,
während 2/g Abfälle bilden. Diese Abfälle sollen nach einem
Verfahren des Hrn. Karl Eduard Meyer in Bremen Ver-
Wendung finden. Die Abfälle werden in Stücke von 2—4
Millimeter Größe zermahlen, thunlichst vom Rindenstaub be-

freit und mit pulverisiertem Lactarincxtrakt oder Casein ge-
mischt. Es können nach dem Verfahren Platten beliebigster
Form und Größe hergestellt werden, die für die verschiedensten
technischen Zwecke Verwendung finden können.

Ein Versahren zur Herstellung von Durchhrechungen
in Holzflächen ist Herrn Karl Wittkowsky in Berlin pa-
tentiert worden. Mit Schneidkanten ausgerüstete Stempel
drücken das Material an den zu lochenden Stellen derart
heraus, daß es nur noch lose an der Hinterseite anhaftet,
worauf dieses lose anhaftende Marerial abgeschliffen und
somit die Durchrechung freigelegt wird. Zwecks Herstellung
gleichzeitig gepreßter und durchbrochener Muster werden die

Stempel auf der Preßform befestigt, während in der Gegen-
form entsprechende Vertiefungen vorhanden sind, so daß das
Pressen und Herausdrücken des Materials an den Durch-
brechungen gleichzeitig erfolgen kann.

Hrn. Gustav Prinz in Erfurt ist ein Kehlmesser zum
Abplatten von Thürfüllungen patentiert worden. Die
Schneidkante ist aus zwei vorspringenden und abgebogenen,
winklig zu einander stoßenden Seiten gebildet. Die Schneid-
kanten sind durch ein unter das Messer gesetztes, mit dem
Kehlmesser verbundenes Gegenmesser versteift.

Technisches.

Wasserwerkanlage im Rhein bei Laufenburg. Dies
Projekt wurde letzten Sonntag im Gemeindesaal Laufenburg
vor einer großen Versammlung besprochen. Hr. Ingenieur
Alex. Trautweiler hielt darüber einen Vortrag. In klar
verständlicher und auch für den Laien leicht faßlicher Weise
schilderte er den beabsichtigten Bau dieses Wasserwerks und
veranschaulichte seine Ausführungen durch Zeichnungen an
der Tafel. Der projektierte Kanal, beginnend oberhalb des

Rheinfalles, würde ganz in Felsen gesprengt, in gerader
Richtung vom Hotel Soolbad aus, unter der Stadt durch-
geführt, hinter dem Gasthaus zum „wilden Mann" aus-
münden, wohin die Turbinenanlage zu stehen käme. Die
Unternehmung sieht in der projektierten Anlage einen Nutz-
effekt von rund 10,990 Pferdekräften voraus. Der Redner
betonte die Notwendigkeit der Erstellung eines Stauwehres
quer über den Rhein, weil zur Zeit der niedern Wasserstände
sonst dem Kanal das benötigte Wasser entzogen würde. Bei
mittlerem Wasserstande würde dem Rhein ca. V4 bis ^/z der


	Kreisschreiben Nr. 136 an die Sektionen des Schweizerischen Gewerbevereins

